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12 – 21 Nr. 4 Beratungstätigkeit
von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 8. 12. 1997
(GABl. NW. 1 1998 S. 3) *

1. Beratungstätigkeit in der Schule
1.1 Beratungstätigkeit in der Schule ist grundsätzlich ebenso wie Unter-

richten, Erziehen und Beurteilen Aufgabe aller Lehrerinnen und
Lehrer (§ 4 Abs. 1  und § 8 Abs. 1 ADO – BASS 21 – 02 Nr. 4). Sie
bezieht sich vor allem auf
– die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie von Erzie-

hungsberechtigten über Bildungsangebote, Schullaufbahnen
und berufliche Bildungswege einschließlich der Berufswahlori-
entierung,

– die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie Erzie-
hungsberechtigten bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauf-
fälligkeiten.

1.2 In Schulen, in denen die Schulkonferenz Bedarf für eine Ergänzung
und Intensivierung der Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Leh-
rer feststellt, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im Beneh-
men mit der Lehrerkonferenz Beratungslehrerinnen und -lehrer be-
auftragen (§ 31 Abs. 1 ADO). Voraussetzung für die Auswahl ist in
der Regel eine nachgewiesene Beratungskompetenz.1)

Beratungslehrerinnen und -lehrer arbeiten vor allem in den Berei-
chen
– Beratung von Schülerinnen und Schülern und Erziehungsbe-

rechtigten über präventive und fördernde Maßnahmen bei-
spielsweise im Hinblick auf die Lösung von Lern- und Verhal-
tensproblemen und die Förderung besonderer Begabungen, 

– Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberech-
tigten sowie von Partnern im dualen System bei der Vorberei-
tung des Übergangs in weiterführende Bildungsgänge sowie
ins Berufsleben,

– Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbereitung und
Unterstützung schulischer Maßnahmen zur Förderung von
Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler,
auch im Rahmen des AO-SF-Verfahrens (vgl. BASS 13 – 41
Nr. 2.1/Nr. 2.2), 

– Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbeugung und
Bewältigung von Lern- und Verhaltensproblemen sowie darin
begründeten Konflikten in der Schule,

– Herstellen von Kontakten zu außerschulischen Einrichtungen
(§ 8 Abs. 2 ADO).

1.3 Die Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer kann durch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulpsychologie, Sozialpädago-
gik, Sozialarbeit und Berufsberatung sowie durch weitere Angebote
(z. B. Erziehungsberatungsstellen, Regionale Arbeitsstellen zur
Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Organisationen
der Wirtschaft) unterstützt werden (§ 5 Abs. 2 SchulG – BASS 1 – 1).

1.4 Pro angefangene 200 Schülerinnen und Schüler kann für Bera-
tungslehrerinnen und -lehrer eine Anrechnungsstunde gewährt
werden. Für Schulen mit besonderen Problemlagen kann erweiter-
te Beratungskapazität (pro angefangene 100 Schülerinnen und
Schüler eine Stunde) zugelassen werden. Beratungslehrerinnen
und -lehrer können bis zu fünf Stunden ihrer Unterrichtsverpflich-
tung für ihre Tätigkeit verwenden. Über die Gewährung der Anrech-
nungsstunden beschließt die Lehrerkonferenz. Eine Erhöhung der
Stellenzuweisung für die Schule ist damit nicht verbunden, da die-
ser Tatbestand bei der Berechnung der Grundstellen bereits be-
rücksichtigt ist (Nr. 7.1.3 AVO-RL – BASS 11 – 11 Nr. 1.1).

1.5 Einzelhilfe im Rahmen der Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und
Lehrern im Sinne des Erlasses setzt die Zustimmung der zu Bera-
tenden voraus. Die den Lehrerinnen und Lehrern zur Kenntnis ge-
langten personenbezogenen Daten unterliegen der Verschwiegen-
heitspflicht. Die für den Schulbereich geltenden datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen sind zu beachten.

2. Schuleigenes Beratungskonzept
Wirksame Beratung ist auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten angewie-
sen. Den Schulen wird empfohlen, zur Organisation, Koordination und in-
haltlichen Schwerpunktsetzung ihrer Beratungstätigkeiten ein schuleige-
nes Beratungskonzept als Teil ihres Schulprogramms zu entwickeln.
Das schuleigene Beratungskonzept ist Ergebnis eines schulinternen Dis-
kussions- und Einigungsprozesses. Es enthält verbindliche Zielvereinba-
rungen und Verfahrensabsprachen und zeigt, wie unterschiedliche päd-
agogische, psychologische und soziale Beratungsangebote innerhalb und
außerhalb der Schule genutzt werden können.
Das schuleigene Beratungskonzept wird von der Schulkonferenz verab-
schiedet und bei Bedarf fortgeschrieben (§ 65 Abs. 2 Nr. 13 SchulG).

3. Schlussvorschriften
3.1 Den Ersatzschulen wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.
3.2 Der Runderlass tritt am 1. 8. 1998 in Kraft.

* bereinigt
1) s. auch BASS 20 – 22 Nr. 55


